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RRÄJ�dE'NTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Pr�sidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 llien 

Ihr Zeichen/Schreiben vorn: 

SJSN- /119J Me 

A b  sofort erreichen Sie uns unter 
der neuen Telefonnummer 53 441 

1) Diktiert: Dr�Ruth. ______________ . _ 

2) Geschrieben: '-�?�-�-���-:RÜ't1i--"-oo-o---o-,-, 

3) Zur Unterschrift an: ____ .• _. _________________ 0 __ _ 

4) Z !�m �,,�: �_�::c 'FF'r: :, _________________________ 0 __ • ___________ • 

5) Ver I'-�'-: z. 1>:,--:,,:, �.·:l: ______________ . 

6) r<.xh /.�:�\ ,�, ::c.-::'::<: ;::n:. ___________ ._. _________ . .  , 

7) fo,::3Chr;;, 8:1 :tli.eD_, ___ �uIl __ 6_�.5.�1.9..8.JL _______ _ 

8) l.bg'Of. arn: _____________ dt.:rch _______ o _____ mit� C, 
9) Wledervoriage an;: ___ Jl.r... ßutb . 
10) Z Uns rt Zelchen : Durchwahl : ur @l am: __ ,_: -;-T'5-r-[T::"'----� 

, .'{!".{_!!!!. Ii .  � 

Be�refß: Entwurf eines Bundesge
setzes, mit dem das Ver
sicherungssteuergesetz 
1953 ge�ndert wird (Ver
sicherungssteuergesetz
Nov elle 1988). 

Datum: 1 1. MAI 1988 

I Verteilt . .  _� 1:_��.1.:_���_ .. ____ --�� -- -
i7 �� 

D ie Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster-

reichs ü b ermittelt in der Anlage 25 Exemplare i hrer Stel

lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekret�r: 
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PRÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS Ab �ofort erreichen Sie uns unter 

der neuen Telefonnummer 53 441 

An das 
Bundesministerium fGr Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1015 VJien 

Wien, am 6.5.198 8 

Ir.r Zeichen/Schreiben vom: Unser Zeichen: 
10 6002/1-IV/10/88 25.3. 1988 R-388/R 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Versicherungs
steuergesetz 1953 geändert 
wird (Versicherungssteuer
gesetz-Novelle 198 8) 

Durchwahl: 
515 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster

reichs beehrt sich, dem BundesministeriuHl für l"inanzen zum 

Entwurf des oben genannten Bundesgesetzes folgende Stel

lungnahme bekanntzugeben: 

Zu P.rtikc1 I: 

Die im Entwurf vorgesehene ErhBhung des Steuersatzes von 

8,5 vH auf 1 0  vH bei Sachversicherungen wird entsc h ieden 

abgelehnt. Eine solche ErhBhung liegt nicht im Interesse 

des Versicherungsschutzes und würde in vielen Fällen die 

Eigenvorsorge für die Behebung von Sch�den stark beein

träChtigen. 

Z u  § 4: 

Zu Abs� Z 6 wird zur nä h eren Erläuterung des Begriffes 

"kleiner Versicherungsverein" beantragt, die Definition 

des § 6 2  Abs 1 Versicherungsaufsichtsgesetz, 
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BGBl.Nr. 5 69/1978, i.d. F. d. Nov. BGBl.Nr.558/198 6, zu über

nehmen. § 62 Abs 1 lautet wie folgt: 

" (1) Ein kleiner Versicherungsverein ist ein Versicherungs

verein auf Gegenseitigkeit, dessen Wirkungskreis �rtlich, 

sachlich und dem Personenkreis nach eingeschrinkt ist. Der 

Betrieb gilt als �rtlich eingeschrinkt, wenn er sich sat

zungsm�ßig h�chstens auf das Bundesland, in dem der Verein 

seinen Sitz hat, und die daran angrenzenden politischen 

Bezirke zweier weiterer Bundeslinder erstreckt. Der Betrieb 

gilt als sachlich eingeschr�nkt, wenn er h�chstcns Sach

schadenversicherungen für Geb�ude und das zugeh�rige Inven

tar und.die Tierversicherung umfaßt. Der Betrieb gilt als 

dem Personenkreis nach eingeschr�nkt, wenn dem Verein nicht 

mehr als 10.000 11i tglieder angeh�ren. " 

Das Präsidium des Nationalrates wird von dieser Stellungnahme 

durch Übersendung von 25 Exemplaren in Kenntnis gesetzt. 

Der Pr.isident: 
;ez. Ing. Darfler 

Der Generalsekret�r: 

qez. Or Korb' 
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